
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                      Emden, den ________________ 
 

_________________________________________, Jahrgang ______, Kenn-Nr. ________, 

hat die Klausur Nr. ____ im Fach  _______________________  (Kurs Nr. ________ ) nicht 

innerhalb der von der Schule festgesetzten Frist zurückgegeben. Bei der bewerteten 

Klausur handelt es sich um amtliches Schriftgut der Schule, das in der Schule 

aufzubewahren ist. 

Daher werden weitere Klausuren in dem o.a. Fach nur zur Einsichtnahme in der Schule 

zurückgegeben. Es darf eine Kopie angefertigt werden. Die Pflicht zur Rückgabe der o.a. 

Klausur besteht weiterhin. 

 

 

____________________                                            _____________________________     
Kursleiter/Kursleiterin                                                                     Schulleiter 
 
 
1. Erziehungsberechtigte/Eltern  

bzw. volljähriger Schülerin/Schüler durch den Gruppentutor/die Gruppentutorin 
2. Kopie Kursleiter: Weitere Klausuren nur zur Einsichtnahme in der Schule ausgeben. 
4.  Kopie Schülerakte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


